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Betr: Vorübergehende Geschäftsführung für eine deutsche GesmbH durch den 

österr. Kommanditisten einer österreichischen Mutter-GesmbH & Co KG 

(EAS.114) 

Übernimmt ein in Österreich ansässiger Kommanditist einer österreichischen GesmbH & Co 

KG über Ersuchen der übrigen Gesellschafter der österreichischen KG vorübergehend (6 

Monate) die Geschäftsführung einer deutschen GesmbH, deren Anteile die österreichische 

GesmbH & Co KG kurz zuvor erworben hat, unterliegen die hiefür von der österreichischen 

KG bezogenen Vergütungen als Sondervergütungen der österreichischen Besteuerung. 

Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Vergütungen - richtigerweise - im 

Verrechnungspreisweg der deutschen GesmbH angelastet werden und dass die 

Geschäftsführertätigkeit auf deutschem Staatsgebiet ausgeübt wurde. 

Eine andere Betrachtung wäre nur geboten, wenn die vorübergehend in Deutschland zur 

Verfügung gestellten Büroräume als Betriebstätte des österreichischen Kommanditisten 

anzusehen wären. Dies ist aber regelmäßig bei 6 Monate nicht überschreitenden örtlichen 

Einrichtungen nicht der Fall. 
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